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I . Nachspiel 

.Tbe play 's the thing 
Wherein 10 ca.tch the fancy of the king .• 

w. Shakespeare, Hamlet 

»Nach Auffassung des BGH bestehen die Urteile gegen die Weiße Rose zu Recht. 
Sie gelten noch heute.« - Mit diesen beiden lapidaren Behauptungen, zu lesen im 
Nachspann des Films .Die weiße Rose«, haben die Autoren, Michael Verhoeven 
und Mario Krebs, eine Lawine von Erklärungen und Gegenerklärungen, Richtigstel­
lungen und Rechtfertigungen, offiziellen Anfragen und Ancworten in den Medien' 
und in der Rechtsöffemlichkeit' losgetreten. Das vielstimmige Echo läßt vermuten: 
Ein Nerv wurde getroffen, ein Stück unbewältigte Vergangenheit wurde gegenwär­
tig. Die Präzisierung des Nachspanns! wird die Affaire nicht aus der Welt schaffen. 
Längst und im Kontext neuerlicher Ermittlungen gegen »NS-Rechtswahrer~ geht es 
um mehr: War die Spruchpraxis der NS-SoDdergerichte, vor allem des Volksge­
richtshofs Recht-Sprechung? Waren und sind die (Todes)Urteile rechtens und gül­
tig? Stehen die politische und rechtliche Verurteilung der .MÖrder in der Robe« und 
die Ehrenrettung ihrer Opfer noch aus? Ist da überhaupt noch etwas für Juristen zu 

I I'ressemitteilullg des BGH, in: Siidd. Zeilg. v. 11. 10. 1981; Eck). d. B.y«. Just.i~rninisteriums, in : Südd. 
Zeitg. v. >7. JO. 1981 ; F. K. Fromme, .[nhm-, Komment.r, in : FA2 v. ,8.11. 198,: H. Heigen., Wie 
Moral ~ur Verleumdung verdirbt, Kornmenl:l1, in: Südd. Zeilg. v. 11.11 . '981; D. Sirothmann, Die 
Dornen der. Weißen Rose« , in: Die Zeit v. 16. ". '98" clees" Un,er dem F:JlbeiJ der Zeit, in: 0,. Zei, v. 
7.1. '98), S. j , Leserbricfe duu in : Oie Zeil v. 18. I. '98), S. ,': w. F,kentsc.her, le.scrbncf, in: FR v. 
I. 10. '981; R. M. W. Kempncr.lt!crbrid in: Südd. Zei'g. Nr. 16S (J981); Stellungnahme von M. Krebs 
und M. V~choev.n .• Blulridller verzehren PeMionen«. in: n v .• 6. 10. J9h; lescrbnef von H. Hirul 
(Milglied der .Weißen Ros •• ). in: FAZ v. JS. Il . '981 . 

1 W. Fikenl<chcc 1 R. Koch, Strafrechtliche Wiederguun.c.hung nation.lso"li:Ji,rischen Unre.:ht5, in: NJW 
'98), S. 11 11.: U. Reifn.r, J urislCn im N"iomlsozwi,mus, in: 2RP '98), S. 1 J ff.; H. HjUcrmcier. Vom 
Vcrsagen der Richter gme," und heult, in: KJ 1/198), S. S4 (f. und H. Wdxr/C. Engel, J2 '98), 
'9~ H . 
• I . Nach Auffassung des Bundesgerich,shols waren die raragnphen. nach denen Widemwdskampltr 
wie die ,.W.iße Rose. verurteilt wurden, kern Be.su.ndltil des NS-TerrorsySlems, sondern gehende. 
RI.'Chl. 
1.. N.ch AuH~sung des Bundesgenchtshols haben Widcrsu.ndskämpl"er wie die. Weiße Rose« objektiv 
gegen dies. domal. gehenden Gesetze verstofkn. 
J. N.1Ch Au(f"sung des Bunde-sgcrich1Shols war ein Rich,cr "'" Volksgcriclllshof, der Wide(SI;u1dslümp· 
ler WIe die • W.iß~ Rose. verurteillC, diesen damals gehende.n Ge.s«un unterworfen. 
4. Nach Auffa.ssung deo ßunaesgerichuhols konnte Widem.ndskämpfero wie der . Weißen Rose. den­
noch " .. frechtlich kein Vorwurf gemach, werden. wenn .ie in der Absich .. iJ .. em land zu hellen, gegen 
diese d.mah gel.enden G"ClU! verSloBen haben. 
s. Nach Auffassung de.; Bundesgerichtshofs kann aber . einem Rich,er, der a,m.h einen Wider5unds­
k.ünpler in einem einwandircien Verfahren fur überführt cr~chte.c, heute in st ... fc""htlichcr Hinsicht 
kein Vorwurf g.m~cht werden . w~ cr .tngcsichLS der dvna.ligen Geset.." glaub,e, ,hn 2um Tode VCT­

uncikn z.u mus sen or. 

6. Bisl"'g hoben noch I<.in. Bundesregierung und kein Bundemg sich du .. entschließen kannen, ,ämt­
li eh. Uoei!e des Volk'g~richl$hofs per Gesetz 2U ""nulieren .• Michael Vemoeven, Mano Kreb., zil. 
nlch FR v. 1S. r!. 1981. 
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ver- oder beurteilen, zu ver- oder bearbeiten? Wurde die oationalsozialistische Ter­
rorjustlz im wesendichen rechtsförmig verdrängt und verschwiegen oder diskret 
»ausgeheilt«'? 

I/. A,es der Prax.is des Volksgerichtshofs 

Es CUt not, sich zu erinnern: Der Volksgerichtshof (VolksGH) wurde am 24· 4· t9H 
durch das Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafver­
fallrens eingesetzt.! Zunächst als Sondergericht anstelle des RG für Hocll- und Lan­
desverrat (§ 83 StGB) zuständig, wurde der VolksGH 1936 durch Gesetz zum "or­
dentlichen Gericht« erhoben' und seine Zuständigkeit auf weitere politische Strafta­
ten ausgedehnt. Während des Krieges kamen die Fälle der Wehrkraftzersetzung und 
Feindbegünstigung (§ 9J b StGB, § 5 KSStVO) hinzu .' Die Senate des VolksGH 
entschieden jeweils in der Besetzung von fünf Mitgliedern. Der Vorsitzende und ein 
weiteres Mitglied mußten die Befähigung zum Richreramt besitzen. Die jeweils für 
fünf Jahre bestellten ehrenamclichen Beisitzer kamen aus der NSDAP und ihren 
Gliederungen, aus der Wehrmacht und PoJizei; sie waren handverlesene .FÜhrer­
schöffen«: Voraussetzung für ihre Berufung war ihre Zuverlässigkeit im Sinne der 
nationalsozialistischen Rechtsauffassung. Dcren wesendiches Merkmal war, daß be­
stehendes Recht nach Maßgabe der Erfordernisse »völkischer Selbsterhaltung« und 
des »gesunden Volksempfindens« auszulegen, anzuwenden oder zu mißachten war. i 
Von zwingenden Normen des materiellen und des Verfahrensrechts nicht gebän­
digt,? verfügte allein der VolksGH 4951 Hinrichtungen zwischen 1942 und 1945.<0 
~Etwa ! 1000 Todesuneile fällte in diesem Zeitraum die übrige Justiz im ,Altreich<. 
Aus dem angegliederten Tei! Polens sind weitere 23,6 Todesurreile deutscher Ge­
richte in diesen drei Jahren crfaßt."II Exemplarisch für die kalte Alltäglichkeit der 
NS-Terrorjustiz lind den bürokratischen Unrechtsvollzug dokumenrieren wir nach­
folgend ein Todesun:eil des VolksGH, eine Kostenrechnung und einen Bericht über 
die Prozesse gegen die» Weiße Roseu • 

4 So die These von H . Lübbc. Es ist nichts vergessen , .ber einiges ausgeheih - Der Nation.lsozialismus im 
Bewußtsein der d.utsc.hen Gegtnwan (Abschlu{lvonrag beim Kongrcß ~ur Eri.nnerung OJ\ die n.,io",l­
sozi>.listische Mach,ergreifung). zir. nach FAZ v. '4 . l. '98}.S. 9. Vgl. duu H . Dubid I G . Frankenberg, 
En«orgung der Vergangenh_;'. in: Die uil. Nr. II VOm 18 . }. '98}, S. H. 

I SIf2frechtSänderungsgese,z, RGBL , S. )41 . 

6 Gc",~ von 18 . 4· 19l6. RGBt. I S. l69. 
7 G em. § I der Verordnung üb" d., Sonderstralrechr im Krieg'· und bei besonderem Ein ... z (K5S,VO) 

i. d. P. vom I. , I. '9l9 (RGBl. I S. q I! und! J 3') und vom 10. JO. '940 (RGBI. 1$. 1j6l). Vgl. oueh VO 
~ur Ergiinzung und Verlnderung der Zusundigkeiuvcrordnung vom '9. ,. '943 (RGßI. I S. 76) . 

S Zu Recht und JUSliz im N"ion31.<ozialismus vgl. insbrs.j. Stlff, JUStlZ im Drülen Reich, 1. Aun. (Ff2nk­
fun, (978); Johe, Die glcichge,dultete }.ISliz ('967): U. Reifn.r (Hg.), D,s Rech, des Unrechts,t..,\<s 
(Ff:1J1klurtlNew York, '98, ); Red.ktion der KJ (Hg.). Der Unrechts-SI""', 1. Auf[. (B'Hien-Boden. 
,,8»); WeinluuH (Hg.). Die deulSche Justiz und der N.,ion,lsozi2.lismu, ( ' 968); Bober>ch (Hg.), Rich­
"rbri.!. - Dokumente ~ur B<"Cinflu s<ung der dculSchen Rechtsprechung '94'-'944 ('971) . Zur . R ech,, · 
.lnwtndung. s. Nachw. uer damals ,h. M ... in Anrn . .l9. 

9 Zur P""xis des VolbGH vgl. W. W'gner. OrT Volksgerichtshof im nationllsozi>.lis,ischen 5";1' (S,Ull­
S~'f'"l ('971); H . l:-lillunlCler. Im N:lmcn des Deutschcö VoU(es. Tod C':.urteitc des Volks,gcf"icht;;hots 
(DarmSl.dt. '981) . 

10 In lonnotionszentrum Bcdin, St.uffcnb~rgs,,:aJlc: ' . . . für immer ehrlos <, Aus du Praxis des Volk'gc­
richtshofs. Beiuage zum Wide",..,d Nr. 8 • .\ . A-ufl. ('981). zit. Men U. Reifner, Juri; ,.n im N,tioo.l· 
sozialismus, (Anm. '). S. '.l; vgl. .uch H . Hillcrmcicr (Anm. 9). S. )S. Zum Vergleich : Im I. Weltkrieg 
wurden insgesamt 48 Todesuruile verhängt. T. R~sehorn, Frankf. Hel\e 4"979. H (f.. l6. 

" U . Reifner. ebd.; vgl. W. \'(f3gner, in: Wtink.;uH (Hg.), • . ~. 0 ., $. '77, D. Majer, Fr<mdvol~ischc im 
Drin.n Reich (1981).5.790 und G. \XIci,enbom, Du !.audo« Aufstand (Rtinbek, J96,) , S. 2~0 f. 
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I. Todesurteil:" 

Im Namen des Deutschen Volkes 
In der Strafsache gegen 
den Postschaffner GeorgJurkowski aus Ber!in-Weißensee, geboren am Jt.Ju!i tS~)1 in Berlin, 
zur Zeit in dieser Sache in gerichrlicher Untersuchungshaft, wegen Wehrkr:l.ftlersetzung 
hat der ). Senat des Volksgerichtshofs auf Grund der Hauptverhandlung vom 14. Oktober 
1943, an welcher teilgenommen haben als Richter: Präsident des VolksgcrichL<hofs Dr. Freis­
Ier, Vorsirzender, JbmmergcrichLSr:u Rehse, GauhauptSrellenleirer Bürgermeister AhmeIs, 
Omgruppen!eiter Kelch, Kreisleiter Reinecke, als Vertreter des Oberreichsan walu : Erster 
StaatSanwalt Domann, 
für Recht erkannt : 
Georg Jurkowski hat Anfang August in Danzig auf der Straße uIsetzende und defa.itistische 
Äußerungen getan, besonders gesagt , mil dem Führer werde es gehen wie mit Mussolini, und 
im Januar lebe er nicht mehr. Dadurch ist er für immer ehrlos geworden. Er wird als Zersel­
zungspropagandist unserer Kriegsfeinde mit dem Tode bestraft. 

Gründe 
GeorgJurkowski ist als PoslSchaffner im Bilindiensr tätig und war als solcher JIO J . August mit 
dem Postbe::umen Schönherr aus Berlin, der auch Bahndienst halle, in Danzig. Gegen tO.30 
Uhr wollte er nach Berlin zurückfahren. Um 10 Uhr ging cr am Slockturm mit Schönherr in 
Richtung Bahnhof. Zufa.llig ging die VoJk~geno5sin Rosemuie Grande hinter ihnen und höne 
nun ganz deutlich, wie Jurkowski zu Schönherr sagte, Hennann Göring habe in lulien das 
sechste Besitztum, er habe sich an {remden EigenIUm bereichen. Als sie das hörre. holte sie auf, 
stellte J urkowski zur Rede, während Schön herr im Glauben, eine Bekannte rede Jurkowski an, 
elwas vorging und das Weitere nielli hörte . Volksgenossin Grande s~gte zu Jurkowski, er solle 
seine Äußerungen nicht so herausposluncn. sondern so eTWas für sich behalten. Jurkowski 
antwortete : "Fräulein, Sie werden in zwei Monaten anders darüber denken. Ich kann Ihnen nur 
~agen, der Duce iSl verhaftet, mit Hitler wird es auch nicht anders gehen. Im Januar lebt er nicht 
mehh. 
Das alles hat die Volksgenossin Ro~emarie Gr:lI1de heute als Zeugin ebenso wie schon vor der 
Polizei mit größter Bestimmtheit bekundet. Sie macht einen Ildellosen Eindruck, und der 
Volksgerichtshof ist überzeugt, daß sie kein Wort l:U wenig. so auch kein einziges Won zuviel 
ausgesagt hat. ( .. _) 
Der Volksgenossin Rosemarie Grande i~t ihr entschlossenes und richtiges Einschreiten zu 
danken. Sie hat damit so gehandelt, wie heute eine deutsche Volksgenossin handeln muß. Sie 
hat einen gefährlichen defaitistisch zersetzenden Hetzer entlarvt, noch dazu einen, der seinen 
Eid auf den Führer in so .chmähJicher Weise gebrochen hat (§ S KSSVO, § 91 b StGB). 
Wer so handelt. zum Schluß des 4. Kriegsjahres . der zeige, daß er bar jeder Ehre ist. Zum 
Schut2.e unserer inneren Einheit muß er deshalb für immer ehrlos mi t dem Tode be.tr3ft 
werden. 
Weil Jurkowski veruneilt iSI, muß er auch die Koslen tragen. 

gez. Dr. Freisler Rehse 

11 Az.: 1 J SpI4J. , L IH/4J. Zir. nach der .Enlscheidung des LG Bulin in der Straf<>che gegen den 
Klmmerg.richm," ,. D. Reh ... vom 6. 11 . 1968. Al . : ( soo) } P (K) Ks 1/67 (17/68). Anlage ) . 
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2. KO!ilcnrechnung: ' J 

REICHSANW ALTSCHAFT 
beim Volksgerichcshof 
- Slaatsanwalt"hafc -
GeschäfISnummer: J J }Ot/44 

Kostenrechnung 
in der Strafsache gegen . ... wegen Wehrkraftzerselzung 

Ud. Gegensund des KOSlcnanS3tzes und Wert des 
Nr. Hinweis auf die angcwandle Vorschrifl Gegenslandes 

RM 

r 1 1 

Gebühr für Todesstrafe .. 
Postgebühren gem. § 71 GKG 
Geb. für den RechlSanwalt .. 
Ho\Ilkosten gem. § 72 GKG 
f. d. Unters .-Halt v. 14.11.4] bis 
18.}.44 = 96 Tg. ~ 1,50 . . . . . 
f. d . Strafhaft v. 29.}-44 bis 8.5044 
= 40 Tg. i 1,50 ...... . 
Kosten der Strafvollstrec.kung 
a) Vollsueckung des Urteils 
Hinzu Pono für Übersendung der 
Kostenrechnung .......... . . 

J. Zum Prozeß gegen die. Weiße Rose K : 

Es sind zu 
zahlen 
RM Rpf 

4 

JOO -
1 70 

81 60 

'44 -

15 8 18 

- 11 

686 60 

Der J. Senat des VoJksGH Berlin tagte am 22. 2. und t9. 4. 1943 unter dem Vorsitz 
von FreisJer in München . Mit dem ersten Prozeß vercichtete er Ha.ns Scholl, den 
" Kopf~ der Weißen Rose, Sophie Scholl und Christoph Probst. Im zweiten Prozeß 
bewirkee das Schlußwort Kurt Hubers den moralischen Sieg der Angeklagten . In 
beiden Verfahren gelang es ihm nicht, Überläufer oder Verräter zu schaffen. Um 
einen Eindruck von der Atmosphäre zu vermiueln, die während der Verhandlungen 
herrschte, geben wir die Erinnerungen von überlebenden Mitgliedern der., Weißen 
Rose« wieder :'· 

· . . Freislcr und Beisitzer in Rot, drei . Schöffen« in Braun und Feldgrau, hohe Chargen der 
Partei und WaUen-55. Freisler blaß, mit stechenden, blten Augen, vom Flüslcrn bis zum Schrei 
.verhandelnd«. Absolut dominierend. Das Kollegialgericht zur Staffage degradien. Keine 
Frage von dort, keine Bemerkung. Uniformierte Schöffen schlalen zwischendurch. Keiner der 
Angeklagten hatte den Eindruck, diese Miencbler über Leben, Tod und Freiheit häeten im 
Richterzimmer Abwägendes. Überlegendes, gar Widersprechendes zu s~gen . 
Der Obe.rreichsanwalt verbindlich. Mit freundllcher Stimme verlangte er 4 Todesurteile .• Auf 
Spalzen niehe mll Kanonen schießen«. Deshalb beantragt er für zwei iunge Ulmer Abiturienten 
nur 11 und 10 Jahre Gefangnis ... 
· .. Viel braun vorne, Goldfasane! Deutlich drohendes Raunen von don, als wir hereingeführt 
wurden. Zwei Generäle mit ihren SUiben. Zur Abschreckung vom Gericht zitiert? Junge Of­
fiziere, denen offenbar unwohl ist, und die nachmillags teilweise nicht mehr da sind. 
Hi ntcn Angehönge von uns: geduckt, blaß und verweint. 
· .. • Wenn Sie hier etwas sagen, was mir nicht paßt, lasse ich Sie abführen. Ich komme auch 
ohne Sie zu einem Urtei).. Freisler erniedrigt die Angeklagten zu Objekten seiner Verhand-

I} Zl,. M{h W. Hofer, Der N.tionalsozi.1lismu., Dokumente '9jJ- (945 (Fr .... k(un, 1917). S. )1) . 

'4 D" Pcozeßbcrichl s'üm sich auf <iio Erinnerungen VOll F.t.Ik H;U-7l>ck, Hans Hjn~1 und Fun~ J. 
Müller. 
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lungsfübrung, zeigt seine Aversion, Mißachtung, SPOtt oder Henlbbssung. Das Won wird den 
Inkriminierten abgcschnillen, entzogen, um- oder mißgedeutet. Es gibt keine institutionelle 
Gegen kraft im Gerichtssaal. Keiner von uns halte d:l.S Gefühl , daß hier eine Gerichtsverband -
lung ablief, die Recht suchen und sprechen wolhe. Wir kamen, das ist bezeichnend, gar nicht 
~uf den Gedanken, so etwas zu erwanen. 
Der '9. 4. hane etwas gespenstisch Monologisches. Theatralisches. 
· .... Wir brauchen kein Gesetz bier, Angeklagter Huber! Ich habe gar kein Gesetzbuch bei mir. 
Das ist nicht nötig .• sprach Freisler, von ProL Huber auf die Verletzung der Rechte der 
Angeklagten hingewiesen. 
Das Glück enlSchied, wer in der erSlen oder zweiten Verhandlung veruneilt wurde. Dort die 
Vernichtungsurteile, rasch 3In gleichen Tag vollzogen, hier die mehr bagatellisierende Linie. 
Entweder waren die Angeklagten ~ Volksschädlinge« oder von diesen .vcrfühne Narren •. Kein 
ehrenhaftes, begründe ces, lUS dem Gewissen kommendes Argument wurde akzepuen. Die 
Launen des Vorsiuenden brachten auch Überraschungen : So wurde Hamack wider alle Er­
wartung freigesprochen. nachdem der Oberreichsanwalt noch S Jahre Gefängnis gefordert 
hatte ... Die Geschwister Hirzel, als einzige von ihrem P!1ichrverteidiger Dr. Eble gut und 
nskanl verteidigt, kamen sehr glimpflich davon. Freisler sah in Suse Hirzd das .Urbild eines 
germanischen Madcheos- und im schwer bcl:l.Slelen ENder Hans einen .jungen Mann aus 
erbgesunder Familie«. Damit lagen auch die relaliv milden Urteile (ür die ganze Ulmer Gruppe 
fesr. Rassentheorie als Strafmilderungsgrund ! 
Der General-Vorwurf war immer zu hören: Verbrechen gegen die Volksgemeinschaft. Dage­
gen gab es keine personlichen Rechtferugungsgründe. 
· ..• Heil Hir.ler! Herr Präsident, hoher Gerichcshof! D~ ich erst jetzt Kenmnis von dem Inhalt 
der Flugblatter erhalten habe, sehe ich mich als deutscher Mensch und Rechtswahrer des 
Deutschen Volkes außer Stande, ein solch ungeheures Verbrechen zu veneidigen. Ich biue den 
hohen GerichtShof, mich von meiner Veneidigung zu entbinderr und die angefühnen Grunde 
zu würdigen., so Wahlveneidiger Dr. Deppisch. ~Ihre Haltung ist ausgezeichnet. Wir haben 
volles Verstandni, für Ihre Einstellung und entbinden Sie von Ihrer Pflicht als Veneidiger4, so 
Preisler. 
Den Anwälten, Paneiabzeichen an den Roben. wurden die Prozeßaklen kurz vor Beginn du 
Verhandlung übergeben. Einige bekamen Mehdacbveneidigung zugeteilt . 
Nach etwa einer Stunde Verhandlung wurden verspätet vier Studentinnen hereingeführt. Freis­
Icr verteilte sie auf die anwesenden Anwälte: . Sie können sich in der Minagspause mit den 
Akten vcmaut machen •. Die Plädoyers enehiehen im wc.senclichen eine formelhafte Bitte um 
Milde, auch .angesiehtS der schweren Delikte«. Sie WMen kur .... und völlig wirkungslos. 
· .. Zu SchmorelI, der von .Professor« Huber, nacb Intervention von Freisler, von .Or.« 
Huber sprach: .Ich kenne keinen Professor Huber. Auch keinen OL HubeL Ich kenne nur 
einen Angeklagten Huber. Dieser aber verdient gar nicht, ein DeulScher zu sein. Er ist ein 
Lump •. 
Zu Professor Huber: . Sie machen es sich leicht, Huber. Sie lassen sich hinnchte.n und für Ihre 
Familie muß die NSV aufkommen. " Frau Huber saß im SaJ11 ... 
Prof. Huber zu Hamack während der Verhandlungspause: .Ist es nicht ein trostloses Bild, 
dieser sogen;tnntc höchste deutsche Gerichtshof, ist es nicht eine SchUlde für das deutsche 
Volks?« 

111. Die Rechtsprechung de> BGH zur Verantwortlichkeit dl?T NS-Richter 

~ . . , ist zunächst zu erörtern, ob das Todesurteil des 
VolksgerichLShofs zu Recht ergangen ist.. 

BGHS, 4, 66/6S. 

In den erSten Jahren der Nachkriegszeit forderten namhafte Juristen, daß J usti'lver­
brechen der geschilderten Art von deutschen Gerichten abgeurteilt werden sollten. 
um die Glaubwürdigkeit, Identität und fntegrität der Justiz wiederherzustellen. '\ 

'5 VgJ. A. Amdu SlcUungn~me auf dem Konstanur Jurinenug v. '.-5.6. '947. h .. g. v. Gent",lju$li,,­
dirckwriwn der Mililarverw"hung d. fr.mz . Bes3Czungsgcbietc$ in DcuLSchJand (TiJbingen, '947), S. '95: 
weioere Nachw. bei M. Bros,,",l, Sieg<rjusuz oder SIr:UrcchLlicht .Selbsutio.igung., in: VierteijahrC!helte 
f. Zeltgeschicht. ~/o,S I. S. U7 Ir. 
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15° Hintergrund dieser Forderung war ein leidenschaftlicher Antifaschismus, der sich in 
einer kompromißlosen Kritik an der nationalsoLialistischen »Rechtsordnunga äu­
ßerte, die »jeder rechtlichen Gültigkeit entbehrt.e~,6 . Der von Radbruch eingeführte 
Begriff des "gesetzlichen Unrechts« implizierte damals: 

.. Kein Richter kann sich auf ein Gesclz berufen und die Rechtsprechung c1:lJlach handhaben, auf 
ein Geselz, das nicht nur ungerecht, d1S vtrbyecherisch ist. Wir berufen uns auf die Menschen­
rechu, die über allen geschriebenen Salzungen stehen, auf das unenrziehb:11'c, unvordenkliche 
Recht, das verbrecherischen Befehlen unmenschlicher Tyrannen Geltung versagl. Von diesen 
Erw~gungen ausgehend, gbubc ich, daß Richter angeklagt werden müssen, die mit den Gebo­
cen der Humaniliit unvereinbare Ul1cile gesprochen und wegen Nichligkeiten auf Todesstrafe 
erkannc haben .• " 

Diese Linie der radi bIen Absage an die Gültigkeit der NS-Rechtsordnung, die sich 
auch im Urteil des Nürnberger juriscenprozesses von 1947 findet'S, wurde im we­
sentlichen nur vom BVerfG fortgeführc.'9Die Strafgerichte der Bundesrepublik, an 
ihrer Spitze der BGH, verfolgten einen anderen Kurs . Angeklagt waren seit 1946 

Angehörige der juristischen Profession vor allem wegen Rechtsbeugung, Mord, Tot­
schlag und schwerer Freiheirsberaubung sowie Laienrichter und andere Verfahrens­
beteiligte wegen Beihilfe zu den genannten Straftaten. Zu beurteilen waren die 
Spruchpraxis der Sondergericlue und des VolksGH im je konkreten Fall, die Rechts­
gültigkeit der angewandten Bestimmungen des Sonderstrafrechcs, die Rechtmäßig­
keit der Sondergerichtsbarkeir und Sondergerichrsverfahren sowie generell die nor­
mativen Grundlagen der Führerdiktatur. Da die unter juristen herrschende Meinung 
frühzeitig den Rechtsposirivismus und den auf die justiz ausgeübten NS-Terror als 
Hauptursachen für deren »Gleichschaltung« ausgemacht harte'O, waren die Bahnen 
juriseischer Vergangenheitsbewältigung vorgezeichnet: Sraat, Justiz und einzelne 
Urteile wurden in einen nationalsozialistischen und einen rechtsstaatlicheIl Teil zer­
IcgL"" Diese Zerlegung gestattete, die (rechtlich folgenlose) mOYalü,he Verurteilung 
des Hider-Regimes mit der (rechtlich folgenschweren) Übernahme von dessen Le­
galitätsbehauptungen zu verbinden. 
In der Rechtsprechung des BGH werden diese beiden Elemente, ob absichtsvoll 
oder nicht, zu Argumentationsmustern verknüpft, die am Ende stets die strafrecht­
liche Unveranewordichkeir der belasteren Richter und Staatsanwälre sicher sreU-
ren. 

I. Amoralität Imd Legitimität des Unrechts-Staates 

~Hider h~l\e, wie geschichrlich feststeht, einen unheilvollen, seiner Vorherrschaft dienenden 
Angriffskrieg entfes,eh und Deutschlands geachlete Stellung zerstörl. In seinem Machtbereich 
halte er bereits lauge vorher und erst recht nach dem Kriegsbeginn die Menschenrechte plan­
mäßig mißachtet, schwerste Verbrechen beg:lIlgen und ;mdere zu $olchen verleitet .• " 

Diese und ähnliche Charakterisierungen des NS-Regimes als »Terror-Regierung«, 
»Gewa.lthcrrschah des NS, der seinen das Recht mißachtenden Einfluß auf die Zivil-

16 So der ObCr$t'~IS.nw.h von Sachsen, .i •. ""ch G. Radbruch. Geselllieh,. Unr<:<:h, und überg~scl2lichcs 
Recht. in: SJZ '946. '05 IL, 106 

'7 Ebd.; vgl. auch Buchwald, Gerech,es Rech. (Weim .. , '946), S. I ff. 
IS Juristenprozeß. hrsg. von P. A. $uiniger/K. leszcz)'riskj (BerlinfDDR, 1969), be,. S. J91f., ,\611., 

ISS· 
'9 Vg). ßVerfGE J, SS fr.: 6, , 51 rr.; 7, ,'.li '5, '12 fI. 
lO Nachw. und Kritik bei U. Reilncr, Juristen im N.tionalso .. ialismus.~. ,.0.; zur .. Sdbstgleichsch.hWlC& 

drr JuStiz vgl. H. Wrobd. Der Deutsche Richterhund im Jahr. t9H. in : K.J 4/'981, $. )1) f. 
10. Nicht nur d"" ßG H, luch d., Bundcsdisziplin>rhof versucht<. durch Zerlegen zu reHen, Wa> nicht 2U 

rellen war - etWa dm rCChLSSLa.t1ich<-n Teil des nllionalsozi.Ustischen Hitlergrußes (ROHE 2, 'H). 
u ßGHS, 9. )0)1)06. 
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und Militärjustiz auszuüben bestrebt war«", hindenen den BGH nicht daran, die 

fonnelle Gültigkeit (und Verbindlichkeit) von Rechrsnonnen nicht nach der Weima­

rer Verfassung, sondern nach der nationalsozialistischen St.a.ars- und RechLSauffas­

sung zu bestimmen: 

.Die formelle Gültigkeil einer Rechtsnorm - die Fr:lge, ob ein Gesetl. oder eine RechtsVO 
verfassungsmäßig l.ustande gekommen ist - kann nur nach dem Sta~lSrecht beurteilt werden, 
das zur Zeit dieus Zusttmdekommem gilt oder gegolten bat. Der Prüfung, ob Hitler allein die 
VO vom 18, 10. 1936 rechtsgültig erlassen konnte. dürfen daher nicht die Grundsätze einer 
gewaltentrennenden Demokratie - imbl'sonde-rc nicht die Normen der Wei"""rer Verfassung 
oder des Bonner GG - zugrunde gelegt werden, denn der Nationalsozkz/ismus hat die Lehre 
von der Teilung der Gewalten stets mit Entschiedenheit abgelehnt. Maßgebend können nur die 
in der nationalsozialistischen Zeit - i1l5besondere im Jahre '9)6 - beT7'.<chend gewesenen An­
schauungen über die Geset2esgebungsgewall und das Zustandekommen von Rechtsnormen 
sein. Die Heranziehung dieser Anschauungen kann nichr mil der Begründung abgelehnt wer­
den, daß sie ein geläutertes Rechlsempfinden verletzten, insbesondere natsoz. Lehre entsprä­
chen. Nachdem einmal die Dikta/ur zur Regierungs/orm des Deutschen Reiches - ebenso wie 
anderer Staaten - geword,n war, kann den in der Zeit dieser DiklatJIr gesetzten Recbtsnormen 
die Giiltigkeit nicht deshalb tJbgeiprochen werden, weil die Art ihres Zusumdekommem den 
Grundsätzen einer Diktatur ·f>llJpncht. Die gegenteilige Auffassung würde zu dem unmögli­
cben Ergebnis führen, daß nahezu die g"'"u Gesctzgebung der nalSOZ. Zeit rechtsunwirksam 
w,ire ( ... ) Es ist 4J1erk3J1nten Rechts, daß eine gelungene Revolution neues Verfassungsrech! 
und neue Gesetzgeber schaHt, die neues, formalrechtlich gülriges Recht setzen können. Di~ 
dHrch die Umwiilz,mg geschaffene neue 5tt14tsgewalt ml/ß staatsrechtlich at/erkannt werden: 
die Rechtswidrigkeit ibrer Begründung steht dem nicht entgegen, weil die Rechtmäßigkeic der 
Begründung kein wesentliches Merkmal der Staa.tsgewalt Jst. Der Stl:l.t kann olme Staatsgewalt 
rucht bestehen; mit der Beseitigung der allen Gewalt tritt die sich durchsetzende neue Gewall 
.1J1 ihre Stelle .• 'l 

In der Tradition der Verfassungs- und Staatslehre earl Schmitts bcscheinigrc der 

BGH dem "Dritten Reich~ staatsrechtliche Legitimität. Aus dem äußeren Erfolg 

und der realpolitischen Anerkennung der nationalsozialistischen Diktatur folgte de­

ren innere Existenzberechtigung. Als Legicimicitsgrundlage wurde interessanter­

weise nicht die WR V herangezogen, ja nicht einmal geprüft. Interessant deshalb, 

weil der Große Zivilsenat des BG Hunter Beru f ung auf Art. H9 \'V'R V, gegen die 

RechLSprechung des BVerfG, den Fonbestand der "wohlerworbenen Beamten­

rechte .... behauptete." Den Grundsarz: »Nackte Gewalt setzt nicht Recht und zerstört 
auch nicht Recht. Ex iniuria non oritur ius .• '! bezog der BGH wohl auf die Rechte 

der Beamten, nicht aber ihre (Rechts-)pflicluen. So konnte er sich - im Unterschied 

zu einigen Unlergerichlen'6 - von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft di­

scanzieren und dennoch an der Bindung der NS-Richter an die Normen der Diktatur 

festhaJten. Für den BGH waren Führerbefehle also .. Gesetze ... 

>l BGHS, 9. )0)/)07; ßGH MDR p. 694; vgl. .uch ßGHZ 6, lOS;' I I; t), .6S1197 11. 
!! BGH (s. Zivilsenn) - NJW p. 6u, 62) (Hervorh. nicht im O"g.): '"gI. ,uch BGHSt J, 110ft '3; 4, 

66/68; .1°,1 lOS und - w'nn luch einschränkend - Maunz/Durig/Herzog/Schol~, Komm. z. GG, Rdnr. 8 
zu An. DJ I. Vgl. d.gegen den r.:>.dibJ~n Bruch mit d" nationalsozialistischen SUltslufhssung in der 
R.sp. d", BVerfG (E ), S8 H.; 'j, JU H.). 

'4 .An. '29 W.imV<:rI, der die wohl<TWorbcncn B~amtenrechtc unter Verlassungsschutz <tdlt ... , i .. 
wed., unle' dem N,"onllsozi,lismu, noch in dem Zeitraum 7.wischen dem Zusammenbruch und üm 
Grundgesetz jemal, ,mdnickiich aufgehoben worden. Er ist .\II~rdings durch die n:uionaJsozillisri<eh. 
EimoJgesetzgcbung, die .ich vcrh.,ung,;':ndernde Kr:tft zuspr>ch, und VOr allem durch die praktuch dir 
Rtchrlosigkcil der Beamten herbciluhrt'ndc n,Lional,ozLlli"i"hc Vcrwalmngspraxis h.ufig durchbro­
ehen worden. Dadurch wurdt ,ber nUr s~in L1tsÄchlichcr Geltung,ber.;ch, und z"'~r uorechlmäßig, 
lurückgedrlng, und Clngeschrinkt. nich, .ber sein~ rechtliche Geltung lufgehoben .• BGHZ 6, ,08h. I. 
Eb~nso, BGHZ 'J, ~61h96 fI. Vgl. hierzu M. Kim, Vertl>5ungsumSlur-" oder R«hrskonlinu'tät? (Ber­
Ijn, (971). 

'1 BGHZ 1.1, .1611298 . 
• 6 Vgl. erwl die Ireisprechenden Uneile der Schwurgerichl~ S,ullgan (ßGHSll, 'H). München (ßGHSI j. 

17')' Ansbaeh (BGHSt JO, 194) und Ber~n (BGH NjW 68. 1139). 
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1$1 2. Sonderstrafrecht und Sonderjustiz 

Die grundsätzliche Anerkennung nationalsozialistischer Rechtsbefehle als »Gesetz~ 

galt auch für das Sonderstrafrecht, schloß aber eine moralische Verurteilung wie­

derum nicht aus: 

.Im Laufe der Jahrc waren offenkundige Gewalu3ten gegen Juden, gegen ihre Freiheil, ihr 
Vennögen, gegen Leib und Leben und gegen ihre heiligsten Gefühle ungesühße geblieben, ohne 
daß jemand im Ernst auf den Gedanken kommen konnte, diese seien damit als ,Reche< an er­
k~nne worden .• ') 

Das politische Sonderstrafrecht, dessen erklärter Zweck war, Oppositionelle, Juden 

und »Fremdvölkische" auszuschalten und zu liquidieren, wurde für rechtsgültig 

erklärt, als rechtsgültig unterstellt'!, oder die grundsätzliche Frage der Gültigkeit 

wurde ausgekJammerr -

.Die weitere schwierige F~ge, inwieweit eine Terrorregierung iiberhaupt von Rechts wegen 
slrafrechdiche Millel anwenden darf, kann dahcr hier beiseite bleiben.«"-

oder aber die Gültigkeit einer Norm wurde nUr soweit in Frage gestellt, als sie den 

überpositiven ".Kernbereich" unantastbarer Rechtsgrundsätze verletzte: 

.Die Freiheit eines Staates, für seinen Bereich zu bestimmen, was Recht und was Unrechr sein 
soll, mag noch so weit bemessen sein, sie ist doch nicht unbeschränkl. Im Bewußtseu, aller 
zivili5ienen Völker besteht bei allen Unren;chieden, die die nationalen Rechtsordnungen im 
einzelnen aufweisen, ein gewis!er Kernbereich des Rechts, der nach allgemeiner Rechrsüber­
zeugung vOn keinem Gesetz und keu,cr anderen obrigkeiuichen Maßnahme verletzt werden 
darf. Er umfaßt bestimmte :us unanl:iStbar angesehene Grundsätze des menschJic.ben Verhal­
tens, die sich bei allen Kulturvölkern auf dem Boden übereu,stimmendcr sittlicher Grundan­
schauungen im Laufe der Zeit herausgebildet haben und die als rechtsverbindlich gelten, gleich­
güllig, ob einzelne Vorschriften nalionaler Rechtsordnungen es zu geseauen scheinen, sie zu 
mißacheen .• J. 

Die nKembereichs,,-Theorie des BGH enthält insofern einen ~richcigen Kem". als 

sie die Gültigkeit nationalsozialistischer Rechtsnormen nicht allein von der Veröf­

fentlichung im Reichsgesetzblatt abhängig macnt; zugleich aber ersetzt sie den po­

sitiven Prüfungsmaßstab - die Weimarer Verfassung - und lenkt die juristische Aus­

einandersetzung mit dem NS-Recht auf den Widerspruch zwischen Naturrecht und 

Sittlichkeit einerseits und staaclichem Geserz andererseits ab,J' ohne der unbeque­

men, aber erhellenden Frage nachzugehen, was denn die Geltungsvoraussetzungen 

und Gültigkeitsbedingungen eines rechtsgültigen staatlichen Gesetzes sind; 

.Genügt es für den Rcchtsbcgri(( des staatlichen Gesetzes, daß eine Anordnung im äußeren 
Gewande eines Gesetzes ergeht und eine politische Macht dahinter steht, die ihre ldcmirät mit 
den Staat behauptet und ihren Willcn mil bewaffneten Zwang durchzuselZen entschlossen und 
in der Reichweite des Terrors auch fähig ist? Mit anderen Wonen: Halle der Suat damals eine 
RechtsVcrhssung? Welche? Wer war Geserzgeber? Würdt man den Anspruch der nationaJso­
zillinischcn Machthaber unbesehen anerkennen, ihre Organisation sei eins mit d~m SU3te und 
der Wille des ,Fiihrers, sei das GeSe1:Z des Staaees, woher will man dann noch die Unterschei­
dung nehmen, daß dieser allein und .selbstherrlich, den Sta.:llswillen beslimmende und verkör-

'7 ßGHS, 1. 'J41"I'; vgl. dazu BGHS, '0. ,?~JJOO. 
,8 BGHS, 4, 66/68 f. zum T.,be.und der .Wchrkr>itzersc'zuns'·; BGHSt 9, JO' zur •. Fcmdbegünstigung. 

(ehem. § 9' b SIGB); BGH MDR p, 69) zU .F.u.nenllucht. (§ 70 MSIGB). 
'9 BCHS, 9, )0)1)07; "gI. .ueh BGHS, ',~Hh)8 zur Rechtsgültighi, der VO ~um Schulz von Volk und 

Stoa' vom ,8. >. '93) <"RechISgrundlage. der Judtnverschleppungen durch die GesLlpo). 
JO BGHS, 2, 1)41>37; vg!. ~uch BGH MDR p, 69). 
) I Folglich kreim .ueh die Kritik an de, Rsp. des BGH um diesen Widerspruch und zog dem BGH den 

Vorwurf ZU, die RückprlIjekuon \"on Normen der Silllichkei, vCl"$IOße (bei Beurteilung der Slr:1fr<:ch,· 
lichen VcranrwortJichhi, n .. ion.l.oziaJi"i,chc, Gewalt",,,, und . Gcrich .. personen«) gegen d~, Verbo, 
rückwirkender S"afg~selz~; ,,&1. Coing, SJZ ~7. 61 1.; Schi"" ... NIW 60. 943; ßcgemvm, NJW 68, 1)61 

und H .nack }Z 67, 297 H. und J 19 if. 
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pernde ,Führer. daran gebunden geblieben sei. den maßgeblichen und recntsetunden WiUen in 
die p3pierende Fonn gedruckter und veröffentlichter Paragraphen zu bringen? Wo findet sich 
noch ein RechLSgrund dafür. den Willen dieses ,Führers,. falls er der Staatswille gewesen wäre, 
anders zu bewenen, wenn man ihn im Reichsgesetzblatt nachlesen konnte, als wenn er sich 
ohne Reichsgcsenblall bemerkbar machte und durchsetzte? Gilt etwa der Satz, der ,Fuhrer< 
hätte alles gckonm . nur nicht das Reichsgesetzblau abschaffen? Gilt dieser tragikomische Satz 
jedoch nicht, wuum waren dann TÖlungsbefehle. wenn sie gedruckt wurden, staatliches Ge­
setz, ungedruckte TÖlungsbefehie. wie sie dem Geschehen in den Vernichtungslagern oder bei 
der ,Euthanasie,-Aklion aus derselben QueUe zugrunde hgen, aber nicht?" 

Die Beantwortung dieser Fragen hätte eine sorgfältige Überprüfung der Behauptung 
verlangt, die nationalsozialist.ische Machtergreifung und -ausübung seien formal le­
gal gewesen, und hätte den BGH gezwungen, die Ersetzung einer Rechtsverfassung 
durch eine Führerbefehls-Diktatur systematisch zur Kenntnis zu nehmen. Jl 

Ebensowenig wie der BGH dem politischen Sonderst-rafrecht geneyell die Gültigkeit 
besrriu. sprach er den SondcI'ßerichten, dem Volksgerichtshof und Standgerichten 
die Qualität von Organen der Rechbpflege ab. So figurierte der Vo!ksGH, dessen 
Aufgabe es war, »nicht Recht zu sprechen, sondern die Gegner des Nationalsozia­
lismus zu vernichten« (Reichsanwalt Parrisius), in der Spruchpraxis des BGH als 
,.Kollegwlgericht.H • Hauptamtliche Riebter der Kriegsgerichte waren ~GerichLS­
herrn«, die ~zum mindesten durch die Bestätigung der slandesgerichcliehen Urteile 
richterliche Befugnisse (ausübten)«J\; .nordienscverpflichtete Angehörige der Ge­
heimen 5[.urspolizeic (Gestapo) behandelre der BGH als Beamte!6; der Geheimen 
Feldpolizei gestand er -rechtmäßiges Handeln~ ZU!7. Im Zusammenhang mit Stand­
gerichten, die kurz vor Kriegsende von einem komm;mdierenden General eines SS­
Anneekorps eingesetzt worden waren, befand der BGH: 

-Strafsachen nach An der den Standgerichten vorgelegten gehören zu den Rechtssachen .«) ' 

Mit Fesclegungen dieser Art waren für den BGH alle prinzipiellen Zweifel auch an 
der Sondergerichtsbarkeit beiseite geschoben. Allerdings nicht ausgeräumt: Durch 
einen Blick in die einschlägige Fachliteratur der loer Jahre" und in die Akten des 
Nürnberger Juristc.nprozcsses von 1947 hätte sich der BGH kundig machen können. 
daß die von ihm behauptete Gesetzesbindung der NS-Justiz und Unabhängigkeit der 
Richter weder der Praxis noch der herrschenden Ideologie noch dem Selbst- und 
Berufsverständnis nationalsozialistischer Richter und Sonderrichter entsprachen. 
Für NS-Rechtswahrcr stand vielmehr fest: 
- Den Primat des Verfassungsrechts verdrängte der Vorrang des Programms der 
NSDAP; der» Wille des Führers" Stellte ~die Geltungsgrundlage unseres gesamten 
Gesetzesrechts« dar;'o 

J2 A. Amdt, NJW 60, ",olr '41 in seiner Erwiderung >uf Schlimm Krilik arn BGH (ßGHS, " (73). 
,. a, O. 

3J Vgl, F. Neum,nn, B~hcmOlh - $,ruk,ur und Praxis Je.,; N31ional,02.i:.Ji,mus (FrankfurI. '977), be<. 
S. 79 H. , SJo, S SJ rf.; E. Fraenkel. Der Doppdsu .. (Fr.mkfurt. '974). Teill; K. D . B .. ~hcr, Di~dcul.Sche 
Dikulur ('969), bcs. s. >1011. 

H BGH NJW 68, 'JJ9/r HO (Hervorn. nich, im Orog.); vgl. '\lch BGH NJW 16. '48611487. 
H BCH MDR p. 69}/694; BGHS, '0. 2941197. 
}6 BGHS. S, JC~; ßGH v. '4. I. '9P - J S,R SI7 / !'. 
37 BGHS, 4. 4/6. 
38 BGHS, 10, 294/J01. 

}9 Aus der umfangreichen Litcr.llur VßL nur Corl Schmin. Fi>nf Lci":;'2" für die RechlSpn~is.,n : DR '9)). 

'0' ff.; S,uer, Rechtsprechung und R~itrung:tur Fr.lge d .. Un.bhiingigl<ci, des Richoe". in : DJ '9H, 
,8, ff.; H~in,ultr, Au,ori,:iru SI.at und unabhangiges Richterrum, in: DJ (9)4, q}S ff.; Bung. Wor.tuf 
,,\ilZ' der deutscbe Richter seine Enucheidung 1, in: DRiZ "3 S, 169 H.; Henkel, Die Un,bhängigk,.;, des 
Rich'ers ,n ihrem neuen Sinngeh.h (19H); E, R. Huber . Die Einhei. der Su~"gcw,h. in: DJZ '9}4. 
S. 9S0 ff.; Eichhorn. Bindung de-s Rich,ers an d'l.< Geselz und neu>.eidi<lI< Rechl.findung, in: DRiZ '9H. 
}lt H.; E, Schuhe, Aufg~b.n der Na,ion.l.oziolisri«nrn Rt<:bl$poJi,ik., in: DRiZ '9>S. 6 rf. 

40 Bung, DRiZ '911 , l6,. 

'53 
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154 - die gesamte RechtSordnung und Justiz, vor allem das Sonderstrafrecht und die 
Sondergerichte waren Instrumente zur Durchsetzung der ~nation:l.lsozialistischen 
Weltanschauung« und zur Ausmerzung der politischen, rassischen und ~ fremdvöl­
kischen « .. Feinde der Bewegung" nach Maßgabe des »gesunden Volksempfin­
dens «;" 
- die Unabhängigkeit des Richters und seine Gesetzesbindung entsprachen der Bin­
dung an den Führerwillen; von rechtsstaatlichen Grundsätzen, wie dem Rückwir­
kungsverhot und dem Analogieverbot im Strafrecht, von Verfahrensregeln war er 
weitgehend dispensiert." 
Vor diesem Hintergrund isr die Rede (des BGH, anderer Gerichte und Juristen) von 
»rechtsgültigem Strafrecht« und -richterlicher Unabhängigkeit~ makaber und. aus 
der Perspektive der Opfer solcher ~Rechtspflege«, zynisch . 

J. Nonnaler »Gebrauch. versus »Mißbrauch- des Strafrechts 

Nachdem der BGH alle grundlegenden Fragen und Zweifel betreffend die national­
sozialistische ~ Rechtsptlege" ausgekl:tmmert hatte, konnte eine ebenso realitätS­
fremde wie gnadenlose Subsuffitionslogik Triumphe feiern : zU prüfen war nur noch 
die RcchtSanwendung im Einzelfall. Nachträglich grenzte der BGH entgrenzte Tat­
bestände. wie etwa Feindbegünstigung, auf ihr "berechtigtes Anwendungsgebiet~41 
ein; nachträglich schrieb der HGH den NS-Gerichten vor, bei der Anwendung von 
Bestimmungen. wie etwa der Wehrkraftzersetzung. "bindend festgelegte Grund­
sätze~ zu beachten""'; nachträglich verbOt der BGH dem VolksGH, Tatbestands­
merkmale . im Interesse der damaligen Staatsführung in rechtlich nicht vertretbarer 
Weise ausdehnend (auszulegen)«<! und folgerte aus dem .> außerordentlich weiten 
Strafrahmen«, sprich : Todesstrafe, eine Pflicht "zur genauen Abwägung von Schuld 
und Sühne unter Berücksichtigung der gesamtcn Umstände"". Statt die gesamte 
Spruch praxis des VolksGH - mangels Tathestandsklarheit der angewendeten Straf­
normen, mangels bindender Verfahrensvorschriften, mangels minimaler Garantien 
für einen fairen Proz.eß und eine rechrlich gesicherte Verteidigung - als fortgesetz.te 
Willkür und unheilbares Unrecht verwerfen und den VolksGH als einen Vemich­
tungsapparat zu charakterisieren, der auch dann nicht Recht sprechcn konnte, wenn 
ein Verfahren mit Freispruch endete, erkannte der BGH den VolksGH wie auch die 
Sondergerichte als Organe der RechtSpflege an und prüfte nur, ob sie mißbräuchlich 
judiziert haben könnten . 

Freilich hane der BGH sehr wohl einen Begriff von der »Möglichkeit staatlich ge­
lenkten UnrechtS unter Mißbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des 
RechtS «, von der »bewußte(n) Benutzung der Formen des Gerichtsverfahrens zur 

41 .Wie sich die Bewegung AdoH Hitlers die E,h:Jtung, Sicherung und Auiwmsenrwicklung unserer 
Volksgemcinsch.h 7.Um oberst<n Ziele ge,el'-t h'l, <0 muß auch d;", neue Str.,frecht geeignet ~cin. den­
selben Zwe<:kcn ~u dienen. E.s muß d.hcr ,·crlwgt werden, daß g~m,illgcliihrlich, VerIrruher rücksichlS­
los a" <gern,rll werden, daß Handlungen. die eine geistige Verseuchung des Volkes herb.izuliihrcn gc ­
eibn<! ,ind, anl schwcnun bCltraft werden. und d:Ul Angriffe au! den Bestand Jer Cemcimcha/t nur 
durch A'"ro/tlmg d" Verbrechers gesühnt werd~n konnen-, ferdene d" Reichsgenchlsrat E. Schuhu. 
in: DRiZ 1935.6 H., 7. Vgl. ~ueh Bung . • . l . 0.; Eichhorn, a.~. 0.; Slrauß, DRiZ '9JS, & fl. und weil.r. 
N.ehw. bei G. Meycr, in ; Hillermcier (Anm. 9). S. I'! If. 

l' Vgl. Strauß. l.' . 0.; Bung, • . J. 0 ,; vgl. auch C. Schmil!, Fünf lei,sätze, l. a. O. 
4J fiGHS, 9, JOl/joS unter Verweis .uf .Beispiele un~weilclhAltcr gegenst,ndlich-sach~cher Feindbegün­

S(;gung. aus der Kommcllt.rlileratUr vor J 941 . .. obgleich sie um" den angeblichen Erfordernissen des 
"Olll~n. Kric-gcs einer Amwci,ung der Vorschril, in ideeller Beziehung bereit> bedenk!;,h Raum ce­
ben<. 

44 BGHSt 9, )oll)og; vgL ~uch BGH MDR P . 69J1694; ßGHS, ). 110. 

4 S BGHSt 4. 66/68. 
46 BGHS, 4, 66/69; vgL auch BGHS, J, IJ , ; I, )oS/)08; BGH MOR P. 69)/694 . 
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Erreichung von Zwecken, die mit Recht und Gerechtigkeit nichtS zu tun haben.,,·7In 

einzelnen Fällen kam der BGH zu dem Ergebnis, daß Todesurteile wegen miß­

bräuchlicher RechtSanwendung ~objektjv rechtswidrig« seien, daß der VolksGH 

einen Straftatbesrand »willkürlich überspannr« und ~nur zur Vernichtung eines lau­

teren Gegners, also zur widerrechtlichen Tötung benutzt«'! habe, oder daß die Strafe 

"in einem unerträglichen Mißverhältnisu zu dem begangenen »Unrecht« stehe: 

.Die Strafzumessung des Volksgerichtshols in ihrer iibenriebenen Härte elllsprach deshalb 
s4cMichcn EYWiigungen nicht mehr. Sie überstieg jedes verniin[lIge Maß und überschriet die 
dem Tatrichta bei der Beurteilung der Stralfrage gesetzten Grenzen so sehr, daß der Miß­
brauch der Ermessensfreiheil ohne weiteres erkennbar ist. Die. Art des Strafens war rechlsfeh­
!erhaft. Sie war zugleich rechtswidrig, weil sie ohne Rück~icht auf die Sachlage, also willkurlich. 
aUein darauf abzielte, durch übermäßige Strenge die politisch Andersdenkenden einzuschüch· 
tern und damit die Herrschaft der damaligen Machthaber zu sichern.«" 

Das'" Übermaß. bestand hier darin, daß der von seinem Bruder bei der Gestapo 

denunziene Angeklagte sich w:ihrend des Krieges wiederholt ,.abfällig über die 

Staatsführung und ungünstig über die Kriegsaussichten. geäußert hatte, weswegen 

ihn der VolksGH zum Tode verurteilte. Die juristische Beuneilung von Sachverhal­

ten dieser Art durch den BGH drückt mehr aus als nur »hilflosen Anrifaschismus". 

Die Bundesrichter zeigen ein irritierendes und die historische Realität verleugnendes 

Maß an Verständnis für ihre belasteten Kollegen, das mit personellen Kontinuitäten lO 

nicht hinreichend erklärt ist . Daß die Richter noch mit der Formel vom -Mißbrauch 

des Rechts« nur Übertretungen einer im übrigen rechtsgültigen Normalität sanktio­

nieren. verweist auf Koncinuitären in der judiziellen Realit:itssicht und im juriSti­

schen Selbst- und Rollenverstandnis: 

Die Mitwirkung an »objektiv rechtSwidrigen« Urteilen, "die Ausnutzung gerichtli­

cher Fonnen zur widerrechtlichen Tötung«l' begründete für den BGH k.eineswegs 

die strafrechtliche Verantwortlichkeit der verfahrensbeteiligten Richter und Staats­

anwälte. Auf den Einzelfall bezogen. kl:lmmerte die Feststellung, es sei hier und da 

objektiv rechtswidrig verfahren oder übermäßig bestraft worden, den system ischen 

Charakter der Terrorjustiz und die objektive Funktion der Sonderrichter gerade aus. 

Die moralische und juristische Mißbilligung einzelner Entscheidungen wird für die 

verfahrensbeteiligten Gerichtspersonen durch das Richterprivileg eingegrenzt und 

entschärft. Anders als Denunzianten, die sich wegen Beihilfe zum Mord und schwe­

rer Freiheitsberaubung zu verantworten haben, und die noch der Vorwurf trifft. sie 

hätten die Richter unter Entscheidungszwang gesetzt". verfährt der BGH bei Rich­

tern und Laienrichtern strenger, d. h. milder: Der Vorwurf der Rechtsbeugung 

(§ 336 StGB) trifft sie nur, wenn ihnen direkter VorsaTZ nachzuweisen ist. Während 

47 BGHS, '. ~H"41. Ein sokh~( Begriff (ehl! WeberlEngd. a. o. 0., rur die d:\S .Problem der ,ngespro­
ch~n.n Uneile d.rin (liegI), daß sie ,ich aul lonnaJ d,um!, geltend., Rech, s,ülun und den hiem.ch 
~rford.rliche" S.chverh,1t luch richtig erminelt haben •. (5. 194)· 

48 BGH MOl\. p. 69J}691' 
49 BGHSt 4. 66/70 - Hcrvom. nicht im Orig.; vgl .• uch BGH MDR p, 69)/694· 
50 Vgl. duu J. fces., Die Bundesrichter - Hcrkunfl, K.rrier~ und Auswahl der jurist. E.lite. in : W. Zapf 

(Hng.). Bcilr:ige zur An:tlysr der deulsch.n Oberschicht, 1. Aun. (Munchen, 1,965), 5.95 (I. 

S' BGHSt,. 101/j0 7· 
I' BGHSt 1. '94; 9. )0); '0.1941')00; .Wenn (in En"ch<idung~n des BGH - d. V.ri.) •• ,wa bei heinlluk­

kj"hen Anuigc.rst.,,~rn (.Denunzi,n,.n-) gtringere Anlorderungen .n d,e ioner~ Tat,.i,e genelh 
werden, '0 reeht«nigt sich die hier lür ridmrliehe Tlligkeit venr<(Cn< ",engere Ansieht (zu S ))9 
S,G B) aus der bereits hervorgehobenen Notwendigkeit des Schutz<> der rich .. r~,h<.'n Unabh>ngigkcit. 
Du Rithter k4"" der E"r,ehe/dung - im Geg<:nS>l~ zum Anze;genen'."er odtr ähnlichen Eill.n - nit:ht 
4",weichc1l, er lSf verpfliciJlft foul ga"IVMngfn ,,, ~nl<dw.den. Bei Auslogong.szwtifdn ~. B. kann er s;ch 
irren; er muß,. dann immer mit der Gd:1hr d~r Verdöchtigung rcchnrn, ~r h~bc mi, bedingtem Vor$;1'Z 
unrichtig entschieden. Gesen diese Gefahr ,nuß ~r wirk.<.tm ge,ehutzt werden .• (Hervorh. nich, im 
Orig.) 

15) 
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'5 6 dem BGH in zwei unveröffentüchten Entscheidungen\! »für eine durch richterliche 
Tätigkeit im Rahmen des § 336 begangene Tötungsbandlung bedingter Vorsatz (ge­
nügte)., gab er diese Auffassung "nach nochmaliger Überprüfung« auf: 

.Der Richter, der ein TodesuneiJ fällt. kann sich dadurch nur dann stralblf machen, wenn er 
das Recht beug\. Dies setzt voraus, daß er bewußte und gewollte Verstoße gegen das Verfah­
rensrecht oder das sachliche Recht begeht, ohne die C"5 zu keinem Todesurteil gekommen 
wäre ... Die gegenteilige, eine strafrechdiche Ver:ultwonung des Richters bci Entscheidung 
einer Rechtssache auch bei fahrlässigen Verstößen gegen das Recht fordernde Auffassung ge­
riete in unenrägJichen Widerspruch zu dem Grundsatz der sachlichen Unabhängigkeit des 
Richters (Art. 971 GG; § I GVG). Sie wäre bedroht und damit die Rechtspflege gehemmt, ja 
auf die Dauer lahmgelegt, wenn der Richter befürchten müßte. wegen ungewollter Recbtsver­
lelZungen strafrechtlich belangt werden Zu können. Ihm ist der Vorzug. von aUen Weisungen 
und Richtlinien außerhalb des Gesetzes unabhängig zu sein. deswegen verliehen. damit er dem 
Recht und der Gerechtigkeit und nur ihnen diene. Diese Aufgabe kann er aber nur dann 
erfüllen, wenn er innerlicb frei ist und nicht in der Furcht zu leben braucht, ihm könnten 
Nachteile aus ungewollter, wenn auch f:>.hrlässig falschu Anwendung der Gesene erwachsen, 
vor der auch der be~te lind gewissenhafteste Richter nicht unter allen Umständen sicher sein 
kann .(j i" 

Das Richterprivileg erstreckee der BGH außer auf § 336 StGB auch auf die BeStra­
fung aus anderen Vorschriften. wie etwa §§ 21 (, 212,239 5tGB; 

. denn wenn ein Richter wegen eines falschen Uneilsspruchs bei Fesmellbarkeit nur bedingten 
VOrS~I"leS ZwH vOn der Anklage der Rechtsbeugung freigesprochen, dagegen wegen TötUog 
oder Freiheitsberaubung verurteilt werden müßte, so wäre d:ts durch § )}6 erstrebte Ziel einer 
Sicheruns der richterlichen Unabhängigkeit nur unvollkommen erreicht-" , 

Daß Richter hinsichtlich ihrer Tätigkeit einer Hafrungsbegrenzung bedürfen. läßt 
sich nicht bestreiten. Ebenso unstreitig ist. daß nicht jedes Feh/unei! und nicht jeder 
richterliche Irrtum als Rechtsbeugung gewenet werden darLI6 Indem der BGH das 
Haftungsprivileg aber »bis zur subjektiv orientiereen Grenze absoluter Bösgläubig­
keit~ ausdehnte!; und mit der Unabhängigkeit der Richter begründete. schlug er drei 
Fliegen mit einer Klappe; Erstens konnte er sich eine rechlStatsächliche Untersu­
chung der Unabhängigkeit von NS-Richtem ersparen, ja er konnte - wider die 
Tatsachen - unterstellen, daß die Richter an Sondergerichten unabhängige Richter 
waren. Zweitens mußte er nicht die objektiven Prämissen und Rahmenbedingungen 
der Spruchpraxis etwa des VolksGH erwägen und die gängigen Legalitätsbeh~up­
tungen teseen . Eben das wäre zu tun gewesen, wenn die strafrechtliche Haftungs­
beschränkung objektiv aus dem Institut des fehlerhaften. aber wirksamen Staats­
akts!! abgeleitet worden wäre. Anstatt die formelle Gültigkeit des NS-Sol1derrechts 
und der Sonderurteile zu behaupten, zu unrersteUen oder gar nicht zu prüfen, hätte 
der BGH dann jeweils fragen und entscheiden müssen, ob sie gar nichtig waren und 
folglich den Bereich ausgeschlossener Haftung überschritten. Drittens konnte der 
BGH an der moralischen Verurteilung der Terrorjustiz bei gleichzeitiger 
{straf)rechtlicher Entlasrung ihrer Mitglieder festhalten . Denn hane er das Haftungs­
privileg der Richter objektiv begründet und begrenzt , wäre es unausweichlich gewe­
sen. bei Todesurteilen, die objektiv ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar­
stellten, die Existenz eines wirksamen Rechtsprechungsakces zu verneinen. 

H BGH v. 9· 6. '90 - , StR '98/0 und vOm }o. 11 . '954 - 1 SIR ~so/lJ ' 
14 RGH MDR p. 69}/69S; vgl. BGHSt S. 100; ßGHS, 10, '94 / 1,8 ; BGH NJW 68. '))91o}40. 
5S BGHS, '0, '941>,8 . 
S6 Vgl. Seebode, D>5 Ve,b"",hen de, Rech,sbeugung. "6,, 1. MuUer. NJW '980, 1}90 {{. m. w. 

Nach", . 
\7 Vgl. Begemwn, NJW 68, 1 J6 1 {f. 
SS VgJ. dazu Evcrs DRiZ !S. 189, du zur Rech,lcnigung Juf die RcchlSkr3lt von Urteilen verweist. und 

Begemann, l . 3. O . 
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Diese Konsequenz drängt sich aut, wenn man die Kembereichstheorie des BGH 
beim Wort nimmt: »Verletzt der Ausspruch der Höchststrate das Verbot grausamen 
und übermäßig harten Strafens. das von je ungeschriebener Grundsatz des deutschen 
Strafrechts war. 19 und zum ~Kembereich unantastbarer Rechtsgrundsätze« gehört, 
so dürfte das als ein Mangel zu werten sein. der einem Urteil jede äußere Rechts­
wirksamk~it nimmt. Damit fehlt auch ex tunc die Grundlage, die strafrechtliche 
Haftung der verantwortlichen Richter auszuschließen. Kritiker der Kernbereichs­
lehre haben diese Konsequenz frühzeitig erkannt und davor gewarnt, die Verletzung 
übergesetzlichen Rechts strafrechtlich zu ahnden.&<> Ihre Sorge. das Hafrungsprivileg 
könne Schaden nehmen. erwies sich als unbegründet. Von einem »Kembereich des 
Rechts. der nach allgemeiner Rechtsüberzeugung von keinem Gesetz und keiner 
anderen obrigkeitlichen Maßnahme verletzt werden darf«, sprach der BGH zu­
nächst im Hinblick auf die vom RSHA angeordnete Verschleppung und Vernich­
tung von Juden. 61 Im Zusammenhang mit einer richterlichen Tätigkeit blieb die 
Kernbereichslehre folgenlos; bedeutsam war sie allenfalls für die Feststellung des 
objektiven Tatbestands, wie in der Entscheidung. die das Todesurteil des VolksGH 
gegen den Geistlichen Dr. Metzger behandelte: 

~D(!( Mißbrauch des §,91 b StGB durch den Volksgerichtshof gegen Dr. M. hat daher mit 
Rechtsprechung nichts ;zu tun. Er ist nur eine Ausnutzung gerichtlicher Formen zur wider­
rechtlichen Tötung. Folgerichtig weitergedacht, erlaßt eine deranige .Rechlsanwendung, alle 
Menschen, die ni~ht jede Gelegenheit wahrnehmen, das Gewaltregime zu fördern, sondern die 
es statt de5sen beim Namen nennen. Sie dient dann nur noch der Vernichtung des politischen 
Gegners und verletzt den unantastbaren rechtlichen Kernbereich. Gerade dadurch enthülle eine 
derartige ,Rechtsprechung, il\r wahres Wescn als Terrorinslrumenc. Das Todesurteil des Volks­
gerichtshofs zeigt dies deudich. Die Uneilsbegründung bemüht sich weder um die Eigenan des 
Falles M. noch um Rechtsanwendung. Sie geht schlechthin \'on der Todeswürdigkeit deraniger 
geistiger Gegncrschaft und VOn ihrer eigenen Macht aus.~·· 

Die Verletzung des "Kernbereichs« ließ die subjektive Tatseite unberührt. Oie Ver­
urteilung des ao mehr als 230 Todesurteilen und auch an diesem Todesurteil berei­
ligtell berufsrichterlichen Beisitzers des Volksgerichtshofs, Rehse, wegen Beihilfe 
zum Mord in sieben FäUen wurde vom BGH aufgehoben und zur erneuten Ver­
handlung an das LG Berlin zurück verwiesen. Das Haftungsprivileg wurde durch 
eine Täterschaftskonstruktion zusätzlich abgesichert: 

.Als Mitglied eines Kollegialgerichts war der Angeklagte bei der Abstimmung nach dem auch 
damals geltenden Recht unabhängig, gleichberechtigt, nur dem Gesetz unterworfen und seinem 
Gewissen veranewonlich. Seine Pflicht fordene, allein der eigenen Rechtsübcf'eugung zu fol­
gen. Das konnte ihm kein anderer. auch kein Vorsitzender von der An Freislcrs, abnehmen. 
Falls also der Angeklagte bewußt gegen seine richterliche Überzeugung von der Rechtslage für 
ein Todesurteil stimmte, so leistete er einen höchstpersönlichen Beitrag und konnee, wenn das 
Uneil rechtswidrig war. nur Täter, nicht Gehilfe eines Tötungsverbrechens sein. 
Daraus folgt für die inne.re TalSeite, daß der Angeklagte nur noch bestraft werden kann, wenn 
er selbst aus niedrigen Beweggründen für die Todesstrafe stimmte .• " 

Rehse wurde daraufhin vom LG Berlin freigesprochen." (Vor der Behandlung der 
von der Staatsanwaltschaft eingelegten Revision. die ausdrücklich die These bestritt. 

\9 BGH MDR p, 693/694; BGHS, •• '73. ). 111; 10, J94. 
60 Vgl. insbesondere Schlosser NJW 60.94) Ir. und G . S,huh.z, MDR )2. 691 r. unter Berufung .uf Coing. 

SJZ 47. 61 H. und R.ldbruch, SJZ 46. r08; vgl. auch Lcww12. DRiZ 60. r69 H. 
6, BGHS, 1, 214/137 . 
6~ BGHS, 9. 3°'/)07. 
6) RGH NJW 68. '»9/'140. Vgl. die kritische Anmerkung von S'einl",hner. N)W 6&.17')0 f. 
64 In dom Uneil v. 6. ". 1965 - (\00) ) P (K) Ks 1/67 (27/68) hcißt e, u. 3. hinsichtlich d ... Tode,uneils 

gegen den Gei .. lichen Dr. Mct.ger: .Das Schwurgerich, Iwtn nich, wicderlegen. daß sich der Angckhgtc 
(Rchsc - d. V~rf.) ..Jle.in \"On diesrn Erwägungen (.,ehwerwicgendc Gd:';hrdung der Sicherheit d~s Rei­
ches. und Vorrang der -Generllpr.ven,ion. - d. Von.) be'timmen beß, weil sie .us der Sich, d<.s Jahres 
J94} .rnfühlb~r und vm4indlll:h sind •. (S. ,8) - Hervorh . nicht im Orig. 
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der VolksGH sei ein ordendiches Gericht gewesen, verstarb der Angeklagte.) In 
ungewöhnlicher Schärfe kritisierte der Berliner Generalstntsanw:ut Günther: .Die­
ser Freispruch vollzieht voller Verständnis für die aus damaliger Sicht angeblich zu 
entschuldigende Praxis des Volksgerichtshofs, die inkriminierten Todesurteile, an 
denen Rehse als Beisitzer beteiligt war, geradezu gedank[jch na.ch.~6j Für seine Tä­
terschaftskonstruktion bemühte der BGH die Fiktion richterlicher Unabhängigkeit, 
obwohl er zehn Jahre zuvor deren "Aushöhlung . .. durch 'Justi7.lcnkung< von innen 
und planmäßigen Druck von außen« konstatiert halte. 66 Der BGH stützte seine 
Argumentation formal auf § 1 GVG, der de facro und durch Reichstagsbeschluß 
vom 16.4. 1942 auch legislatorisch aufgehoben war. Insbesondere nahm der BGH 
von der Entscheidungspraxis des VolksGH unter dem Vorsitz und der absoluten 
Verfahrensherrschaft von Freisler und der Abhängigkeit seiner Beisitzer keine No­
tiz. Auch im. freisprechenden Urteil des LG BerJin blieben Feststellungen wie die 
folgende unbeachtlich : 

.(Rehse) mißfielen die Freislerschen Uncilsbcgriindungen, er sah es jedoch ~ls aussichtslos an. 
Freisler zu einer Änderung zu bewegen. Wenn ihm des!cn Urteilsgründe zur Unterschrift 
vorgelcgt wurden, prüf tc er lediglich. ob der lngegebene Sachverhalt den Uneilstcnor trug, 
fügte. hin und wieder Kleinigkeiten hinzu und unterschrieb d~s Und!. ( ... ) Auch der Angc· 
khgte (Rehse - d . Vert.) erhob gegen Freislers Vorschläge keinen Widerspruch und stimmtc 
ihnen dadurch zu ... Aus dem Schweigen der ehrenamtlichen Beisitzer entnahm cr, d~ß sie aus 
den gleichen Erwägungen mit F rci slers Entscheidungsvorschlag einverstanden waren. Es 
wurde daher in allen Fällen VOn einer förmlichen Abstimmung über die Schuld· und StraHragc 
abgesehen .u·' 
Die Rechtfertigungsversuche des BGH, er sei »mit den Urteilen des Volksgerichrs­
hofs gegen die Mitglieder der Weißen Rose nicht befaßt~ gewesen und habe .. im 
Verfahren gegen Rehse ein letztes WOrt nichr mehr sprechen können«68. sind also 
höchst fragwürdig . Die Feststellung des BGH-Präsidenten rfciHer: 

. Es ist bedauerlich. daß die Verfolgungsbehörden nach dem Rehse·Uncil resignienen. Das war 
nicht zwinj;\cnd."'? -

ist zumindest irreführend. Denn das doppelt verstärkte, subjektiv fundierte Richter­
privileg bei Rechrsbeugung70 stellt die Ermialungsorgane - zumal nach so langer Zeit 
- vor fast unlösbare Beweisprobleme. Nach Auffassung des BGH, die der höchst 
fragwürdigen subjektiven Reclmbeugungstheorie nahe kommt, kann einem Richter. 
der seinerzeit einen Widerstandskämpfer in einem nach damaligen "Recht" ein­
wandfreien Verfahren für überführt und die Zwecke des Sonderstrafrechts für legi­
tim erachtete und deshalb auf Todesstrafe erkannte, heute strafrechtlich kein Vor­
wurf gemacht we("den . Wegen Rechtsbeugung oder Mord wäre strafrechtlich nur der 
NS-Rjchter zu belangen, der offen bekennt, er habe mit Willen und Bewußtsein 
rechtliche Bestimmungen angewandt und Str3fen verhängt, von deren Rechtswidrig­

keit er damals überzeugt war. Der erste Satz des ursprünglichen Nachspanns des 
Films »Die weiße Rose« war also weder »verhängnisvoll« (Fikentscher) noch -in­
fam~ (Fromme) noch ",verleumderisch~ (Heigert). sondern eine zwar juristisch un­
präzise, aber politisch und moralisch begründete Reaktion auf die vom BGH zu 

65 Li •. noch D. Strothmann, Unter dem Fallbeil der Justiz. in: Die Zei. v. 7. I. '98.1, S . .1. 
66 BCH 1 S.R 639/ 58. ~i •. "ach B.ur. in ; G.däch.n;<.<chrif, lur R,dhruch, 1961. S . .106. Vgl. auch l. Müller. 

a. a. 0 .• S. ')94. 
67 Urte.il des LG Bedin. o. J . 0 .. s. 6. '4 I. 
6S Pre,..·erkl. d. BGH, in : SZ v. (1. 10 . '98., S. l; vg]. auch Hillermeier. KJ 11r98). $.54 Ir. und Brief d., 

Rieh •• rs.un BGH. Zulch. "" Hans Hirt"Z<1 (Mi.glied der .Weißen Ro ... ) \'om >5 . 11. 198:. 
69 Prc.l.Segespr>ch, 2.i •. noch FR v. 18. 11. '981-
70 In bezug auf Rich.cr der DDR h .. der BGH des Richt",privilog enger gc{,ßr. l'hch BCH I SIR 47)/59 

(NJ W 601974) kann • T,rer eint< Re<:hubeugung auch ein Richter s.in. dem es an der vorü<sungsmäßigen 
Unabhängigkeit fehh. wo;1 die politischen Mach.haber die Vcrfo..ssung nicht lcolen-. 
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verantwortende Privilegierung von .NS-Rechtswahrern« im Vergleich zu Denunzi­

amen und n.uionalsozialistischen Gewaleverbrechem . Es bleibt das unbestreitbare 

Verdienst des Films. das fatale Defizit an Selbstreflexion und den Verzicht der J usüz 

auf »Selbstreinigung" publik gemacht zu haben. 

1 V. Zur Gültigkeit der Urteile des Volksgerichtshofs 

.Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig 
vem3nden habe; aber falls ich sie richtig verstanden 
habe. würde ich sie mit Nein beantwonen . ~ 

H. H. Klein (CDU). 
Parlam. Stallssekretiir 

Fest steht: Der BGH hat einzelne Urteile des VolksGH zwar als mißbräuchliche 

Rech(sprechung kritisiert. aber aufgehoben hat er keines. Zu prüfen ist, ob sie heute 

noch gültig sind, wie der Nachspann des Films behauptet. Der Präsident des BGH 

empfahl dem Gesetzgeber, Freislers Erbe w bewältigen: »Es stellt sich die Frage, ob 

sich der Bundesgesetzgeber nicht für eine cinheicliche Regelung entschließen sollte. 

Ich empfehle es.~7' Nicht für alle Juristen stellt sich diese Frage. Für Fikentscher, 

dessen Auffassung von der Presse weithin rezipiert wurde. steht fest: "Richtig ist, 

daß die Urteile (gegen die Mitglieder der ,Weißen Rose' - d. Verf.) schon am 28. Mai 

1946 aufgehoben wurden, ,ohne daß es einer gerichtlichen Entscheidung bedarf<.«7' 
Und im Bundestag erklärte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesmini­

ster der 1usti1., H. H. Klein: 

.. Die Aufhebung nationalso'lialisli~cher Unrechtsuneile ist durch landes- oder zonenreehrliche 
Vorschrihen bereits vor der Entstehung der BundcsrepubJik Deutschland geregelt wor­
den.~7J 

Wer hat Recht? Zwei Nicht juristen, der Präsident des BGH oder die sich soeben 
herausbildende »herrschende Meinung«? Richtig ist, daß die Kontrollratsgesetze 

Nr. I v. !o. 9. '945 und N r. t, vom 30. r. 1946 Geserzc und Bcstimmungen des 
StGB aulboben, die einen ,.,nationalsozialistischen Inhalt« halten. Dazu gehörten 

auch die Vorschriften betreffend Hochverrat, Wehrkraftzersetzung und Feindbe­

günstigung. auf die die meisten Uneile des VolksGH, auch die in den Proussen 
gegen die» Weiße Rose« ergangenen, Bezug nahmen - sofern diese überhaupt auf 

konkrete Tatbestände Bewg nahmen. Art. UNe. ) der Proklamation Nr. 3 des Al­

liienen Kontrollra[es vom 20. '0. '945 legte fest: 

.. Verurteilungen, die unter dem Hit.ler-Regime ungerechlerweise aus politischen. rassischen 
oder religiösen Gründen erfolgten. mÜSSen aufgehoben "'erden.~" 

7' BGH-Pruidcnl Pr"i!f<r, zit. nach FR v .• 8 .• ,. '98>· 
7' Lestrbric[, in: FAZ v. ,8. 10. !?8l. Für fikenrscher jSl dcsh.tlb nichl die Rechl5p,"chung des BGH, 

,ondern der Sc.h.Il.IßRxt des Films -Die wei~ Rose •• verh:tngni,,·oll .: .Wird du Film dadurch niCht in 
einem doppelten Sinne lragi,ch? Bi, zum Ic,z,en Bild erl~b, ffilll die Tr,gik de.< d~utschrn Wident;mds, 
der ein UnrechtssYSlcm bek'mpftc und ~n ihm zugrunde ging. In dem ebenso schockierenden wir 
(alschen S"hlußwort kommen die Einstellung eines deul5chen Künstlers zum Ausdruck. der wie viele 
."intr B<nlfskollegen kein Vcrh~hni, zu einem RechlSsYSlem findet. d .. tben jene Freih.i, g~ ... nliert, 
von der rr und sein. Kunst leben. und wofiir die Mitglieder der .Weißen Rose< ihr Ltb~n cinsetzten. 
D.rin liegt die 7.weite, die verborgene Tr>gjk dieses Films .• 

7) In der l'ragesllUlde d., BundcSl~ge< betr. die Gül,igkeit der Uneile gegen W;dtrst>ndsl<impfcr. 1 J 1. Si,­
~ung :un ,6. 'I. 1982. BT·Druck,s. 911078. 

74 Zit. noch Fikents<:her/ Koch ••. a. O . (Aom. '). S. n . 

159 
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160 - Für Groß-Berlin verfügte die Alliierte Kommandatur Berlin, daß diskriminie­
rende Na2.i- Urteile auf Antrag durch Gerichtsverfahren aufzuheben seien. »sofern 
festgestellt wird. daß das Uneil. die Entscheidung oder der Beschluß aus politischen, 
rassi~chen oder religiösen Gründen erfolgte.« Wer die Aufhebung beantragte. hatte 
"den Beweis zu erbringen, daß das Urteil aus politischen, rassischen oder religiösen 
Gründen gefällt wurde«7l . 
- Für die sowjetische Besatzungszone verfügte die Sowjetische Militäradministra­
cion durch Befehl 228/46 eine umfassende Annulierung von NS-Urteilen in politi­
schen Verfahren.76 

- In den Besatzungszonen der Westalliierteu wurden in Ausführung der Proklama­
tion Nr. 3 unterschiedliche Regelungen getroffen: das ~Gesetz zur Wiedergutma­
chung nationalsozialistischen Unrechts in der S([afrechtspflege~ (für die Amerikani­
sche Zone)". die .. Verordnung über die Gewährung von Straffreiheit ~ (für die Bri­
tische Zone),1 und die Rechtsaoordnung zur "Beseitigung nationalsozialistischen 
Unrechts in der Strafrechtspflege« (für die Franz.ösische Zonep. Der Unterschied 
bestand fonnal darin, daß N$-Urteile entweder automatisch aufgehoben waren oder 
auf Antrag aufgehoben werden konnten oder der Staatsanwaltschaft aufgegeben 
war, die Wiederaufnahme von Amts wegen zu beantragcn.8Q Vorrciterfunktion hane 
die auf Betreiben des Ministerpräsidenten Hoegner (SPD) z.ustandegekommene Re­
gelung für Bayern und für die US-Zone, die wegen ihrer historischen und aktuellen 
Bedeutung für die Prozesse gegen die" Weiße Rose« auszugsweise zitiert wird l

' : 

»An. I 

Politische Taten. durch die dem Nationalsozialismus oder Milita.rismus Widerstand geleistet 
wurde:, sind nicht strafbar. 
Straffrei ist insbesondere: 
I. wer es unternahm, die nauonalsozjaJjslische: Gewaltherrscha.ft zu stürzen oder zu schwä· 

chen, 
1. wer aus Überzeugung Vorschriften unbeachtet ließ. die überwiegend der Aufrechterhaltung 

der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft oder der lOt.alcn Kriegführung dienten. 
3. wer für sein Verhalten aUein nach nationalsozialistischer Auffassung zu bestrafen war, 
4. wer einen anderen der politischen Beslrafung entziehen wollte. 

71 VBI. f. Groß-BcrLn, 4. Jg. Nr. I v. 8. !. '948, S. 10. 

76 .Der AnnulIierung unterliegen Unril •• die von einem beliebigen dcuuchcn Gericht in dem Zeilraum $eil 
dem )0. J3.llU>T '9JJ gefall! wurdrn, lall. die von Gerichl feslgesle.U,e T3I aUS politisch .... Motiven 
begangen wurde und gegen den HiLlers",.u, scioe R~gierung oder seine Organe, gegen dic Anl1<C. gegen 
dic NSDA P und ihre Gliederungen gerichw War oder irgendeinen .nderen Akt des 'Dullschistischen 
K""'pfr< dat<telll. 
E.s .ind '\lC~ die Urteile zu annullier.n, dIe lU( Grund der Mlional<ozi,li,tischen diskriminierenden 
GesClzgcbung n.eh rassischen. religiösen oder politischen Mukm'llcn gerillt wurden.o 
Amll. Vtrlau,b. d. SMA, obgcdr. in: ABI. Meckl.-Vorp. 1946. S. 8,9; vgl. >ueb DRZ 46, ,8) und Weiß, 
D~s Gesetz über die K .... t.ion rcchukräf\lger Une,l. in S,rafs.c~en, in: Neue Justi~ 47.11) l. Voraus­
setzungen für die Kassation mrcn ein~ Verletzung der S§ ))7"-339 S,PO oder eine übenn~ßtge St...ie. 
Die Kas"tion w~r inn.".h~b der Antl":lgsfrist (= 6 Mon.t< o,ch Rechukl":lft) zu bcan'l":Igen. in: Neu~ 
Justiz 47, '00. 

77 Vom Länder ... ;un [7. 4. 1946 beschlossen und :un 9.9. /947 zum z.oncneinhcitlichen G""eLZ erkbn 
(Sammlung d.". Unde".,tsge<etzc, '910. Vorwon S. [IJ, 67). Das G<.eLZ war gleichlautend in allen 
Lindern der Zone erlassen und verkündet worden; vgl. B~yero GVBI. t946, S. 180; Bremc.n GosBI. t947, 
S. 8~; He .. en GVBl. 1946, S. 1)6; Wüntcmberg-B.den RegBI. '946, $. lOS. Vgl. SZJ '946. t7. 4S und 71; 
SJZ '947 •• 81 · 

7S Vom 3. 6. '947. erl ... ~n vom Zentralju5tiz.urll, ersetZte die vom OLG-Prasidenten beschlossenen Vor­
sehr"t.n über die Gewährung von S .... Ureiheit, VOBI. L d. Bnl. Zone 1947, S. 6~; vgl. auch Gesetzge­
bungsubersieht Britische Zone '9"7. in: Neue Justiz '947, 6S. 

79 Gcs/:t2gebung der Fr'rlZösiscben Zone, in : Neue JU51iz 1948, S. ) 1. 

80 Vgl. im einzelnen dlZu Fikentsc.huIKo<:h, , ... O . mit N.ehw. der einschlägigen Be51immungen. Zur 
Gesclzgebung der Be.'lltzungsmachtr und der Rochtsenrwicklung in den Bcslt"lUngszonen vgl . .ußerdem 
DRZ 1946, bcs. S. 18 H .• fJ ff. 78 fI. , 106 ff.; DRZ '947, ~o H., 11} H., )67 fl. und SJZ 1946, I S8 ff. 

81 Gesetz Nr. ~, ZUr Wied<:rgulmlc~ung national.ouahsuschen Unrechts in der SrnlrechtspOegc v. 8. M." 
1946 (B.y. GVBI. '946, S. 180). 
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An.l 
Straftaten, die im Sinne des § I Ziff. J zu bestrafen waren, sind insbesondere Verstöße ge­
gen: 
( ... ) 
b) den § , Abs. , und 1 des Gesetzes gegen heimtuek.ische Angriffe auf Staat und Partei vom 

20. 12. 1934 (RGBI. r, S. 1.169); 
c) den § 2 des Gesetzes :>cur Gewihrleistung des Rechtsfriedens vom 1 J . TO. '933 (RGBI. I, 

S. 72 3); 
d) das Ge.seu zum Schul-z des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15· 9· 19H 

(RGBI. I, S. 1(46) ; ( . • . ) 

An·9 
Straferkennmisse, welche ausschließlich wegen Verstoßes gegen eine der in § 1 bezeichneten 
Vorschriften ergangen sind, sind durch dieses Gesetz 3ufgehoben, ohne daß es einer gerichtli­
chen Entscheidung bedarf. ( ... )« 

Aus den Bestimmungen der Besatzungsmächte und der einzelnen Länder folgern 
Fikentscher/Koch, daß weder für den BGH noch heute für den Bundesgesetzgeber 
Nennenswertes zu run und auch der "Fall" "Weiße Rose« juristisch bewältigt sei : 
»Da aufgehobene Urteile nicht noch einmal aufgehoben werden können, hätte ein 
solches Gesetz lediglich Bedeutung für das Saarland bezüglich vom Volksgericlushof 
verhängter Zeitstrafen, für Baden und Rheinland-Pfalz bezüglich vollstreckter To­
desstrafen und Zeitstrafen und für das Gebiet des ehem.aligen Wümemberg-Hohen­
zollern bezüglich sämtlicher Strafen, und dies wiederum nur, soweit nicht in den 
genannten Ländern Anträge auf Wiederaufnahme gestellt worden sind; diese Mög­
lichkeit stand innerhalb der - teilweise vorgesehenen - gesetzlichen Fristen den 
Opfern, ihren Hinterbliebenen und der StaatSanwaltschaft offen.«!' 
Die Autoren geben die Rechtslage formal korrekt wieder; jedoch verkennen sie die 
Rechtspraxis nach [946 und die juristischen und politisch-moralischen Implikatio­
nen der NS-Terrorjustiz. Zunächst ist zu bedenken, daß den Betroffenen bzw. ihren 
Angehörigen Anrragsfrist und Antragsverfahren weitgehend unbekannt waren. 
Nach Aussagen Überlebender der "Weißen Rose«, anderer Widerstandsgruppen 
und ihrer Angehörigen hatten die Regelungen im chaotischen NachkriegsdeutSch­
land nicht die ecwa heutigen Verhältnissen entsprechende Publizität. Nicht einmal 
die Gerichte, denen die »Anwendung und Auslegung der Gesetze, auch der durch 
die Militärregierung erlassenen«!) oblag, hatten hinreichende Kenntnis der Rechts­
lage. So beschied im November 1946 der 5(3atsanw~lt beim LG Ulm Hans Hirtzel, 
dessen Urteil im »Weiße Roseu-Prozeß eben nicht automatisch aufgehoben worden 
war, eine Aufhe.bung sei nicht möglich.~· Das gleiche gilt für ein anderes Mitglied der 
~ Weißen Rose«, auf dessen Anfrage vom 1,4. 11. 1982 das Justizministerium Baden­
Wümemberg mutmaßte: 

.Da UnS das gegen Sie ergangene Urteil de~ Volksgerichtshofs nicht vorliegt, sehen wir uns 
nicht in der Lage, eine verbindliche Aussage bezüglich der Gülugkeit oder Ungültigkeit des Sie 
betreffenden VolksgerichlShofsoneils zu m::oche.n. VermUllich dürfte es sich bei der Entschei­
dung vom 19.4. 1943 jedoch nicht um eine Erkenntnis im Sinne des § 9 des Geseues Nr. 29, 
sondern um eine der in § 4 genanntCIl Entscheidungen handeln, die nur auf Antrag aufhebbar 
w:u-en. Da die Antr:.tgsfrist bereits abgelaufen ist. wäre dann davon auszugehen. daß die Ent­
scheidung nach wie vor gültig ist. Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen gedient zu 
h2ben,." 

S> Fikcntsch~r/Koch, a. a. 0 ., S. 15 - Hcrvo,h. flicht 1m Orig. Vgl .• "ch Weber/Engel, I . I . O . 
8 J Vertg. d. OLG-PriL •. Köln v. ~S 2. '946, zjl. n.eh DRZ 46, S8 . 
s. So .ber fikenuche,/Koch für die Urteil. gegen Milglicder der .Weißen Rose. in B,den-WLinlembcrg, 

a. >.0., S. IJ. 
85 Sch~iben vom 10. I. 198} (140: E -70618.) unI.' Be-zugnahme auf d ... G<SCIZ N,. '9 zur Wiedergu'· 

machung nltion.lsozi.lislischen UnrechtS in der StrafrcchlSpn~ge "om J I. S. 1946 und dos Gesetz 
Nr. 951 vom 16. 8. '949 bClrd{<nd die Antragsfris,,·n. § 9 des Ge,olLcs Ne. 19läß. die Aufhebung durch 
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J6:z Wenn nicht einmal die zuständigen Justizbehörden hinreichend rechtskundig waren 
und sind", ist das viel weniger von Laien zu erwarren. Doch komme es darauf nicht 
primär an. Die Frage ist vielmehr, ob den Opfern der nationalsozialistischen Ver­
nichtungsjustiz oder den Angehörigen der als .5taatsfeinde« Stigmatisierten An­
tragsverfahren zuzumuten waren und sind, ob es mit einer lückenhaften, undurch­
schaubaren juristischen ~ Wiedergutmachung narionalsozialistischen Unrechts durch 

die StrafrechtspOegeu getan sein kann. 
Wenn Juristen sich heute so vehement auf Rechtsakte der Alliierten berufen!7, muß 
das nachdenklich stimmen. Zwar trifft es LU, daß die Besatzungsmächte NS-Gesetze 
aufgehoben, NS-Verbrechen abgeurre.ilt und in den Anfangsjahren die Justiz "ent­
nazifiziert« haben. Und doch bleibt fragwürdig, ja skandalös, daß sich der BGH 
über die Beuneilung des NS-Rechts und die Veruneilung der NS-Justizverbrechen 
durch den Militärgerichtshof der Alliienen und namhafte Juristen in der Frühge­
schichte der Bundesrepublik hinwegsetzte : Die Annahme einer prinzipiellen Gültig­
keit des "Sonderstrafrechts«, der »Sonderjusciz« und der Todesurteile auch gegen 
Widerstandskämpfer eröffnete der nationalsozialistischen Rechtsfeindlichkeit eine 
verhängnisvolle Kontinuität. Die einseitig subjektiv ausgelegteS! und mit der richter­
lichen Unabhängigkeit begründete Privilegierung der »NS-Rechlswahrer« bei 
Rechtsbeugung ist geeignet, diese Kontinuität zu verstetigen. Was Konservative als 
.integrative AuseinanderseLZung mit dem Nationalsozia1ismu5"', als einen Prozeß 
des Ausheilens hin zur "öffentlich wiederhergestellten Normalität,,&' feiern mögen, 
entpuppt sich als eine ganz und gar unangemessene Bewältigung der Vergangenheit 
durch die Justiz. An dem Schicksal des - allerdings reichlich spät, nämlich nach dem 
Ende der sozialliberalen Ära - eingebrachten Entschließungsantrags der SPD-Bun­
destagsfrakcion,ozur Nichtigkeit der Entscheidungen des Volksgerichtshofs und der 

GesN"Z nur lur Straferkenn.n"'se zu , die tI.""rhließlich wegen Verstoßes gegen ein. der in § l beze.ich­
net~n (vgl. dnu o . An. 1 des Bayer. Ge,etz«) Vor>chriften ergangen sind . Vgl. duu auch Fikenl­
scher/ Koch .... . . 0 . die behaupten. du Uneil sei aufgehoben . 

86 [m Schreiben des He$.<. JustizminiSlerium. v. '4 . 4. r980. Az .: • 101 E - [1111 - 1 f6l8o. ~n d!< A ngehö· 
rigen des ",egen Wchrlv:1l11trletzung ,""runeilten und hingerichteten H . Klmiuer (Und des Vo!k5GH 
v. f . '0. 194} - J P9/ü. 10914) ",urde auf ein nicht einschl.giges Gesetz aus d"mJahrc 1946 verwie· 
sen. 

B7 So zuletzt der Bundesmin. f. Justiz, JOngdh.rd. in einem Schreiben 1Il Rob.,,: M. W. Kempn" ,'om 
.6. ! I. '982 (401l-l-, li-i) 433/81): 
.· In [hr~m oben be-zeichneten Schreiben regen Sie eine Initialive des Bundesgeseugebers mH dem Ziel 
ci"er Nichtigkeitserklärung der Todesuneilc des Vollugerichtshofs an . Eines derartigen Gesetzes bed3ri 
es .ber nach meiner Ansieh. nicht. Durch inha[olich im wc:scndichen gleiche lind er- und ~onenr",ht~che 
Vorschriften ist die Wiedergutmachung nationalsozi .. [isoi,chen UnrechtS in der St .... fre.:htspnegc berei .. 
vor der Enutehung der Bundesrepublik DeuLScbl ..... d in deren ~samt<n je'2igcm Gebiete g"e~lt wor ­
den. Diese VOrSchriften gelten nlch Anlkel llf d", Grundgesetzes heute .15 (panieIl«) Bundesreclu. Die 
von Ihnen gcwünsch" bundesrechtliche RCj;clung ist also ,·orhandcn .« 

88 Im F-'[ eines DDR-Rich •• rs WH der ßGH b~rcit. vorsätzliChe Rechtsbeugung anzunehmen und nicht 
iede "Rechts."ffa.ssung. unbesehen zu übernehmen: .Der AngekJ. ist Volljurist. von dem erw,n:et 
werden kann. d,ß er ein Gefuh[ d,lür h,t. ob eine Slrlfe in unmraglichem MißverhältnIS zur Schwere der 
Tat und zur Schuld des Täter> SIeht •. (NJW 60. 974/971)' 

99 Vgl. H. Lilbbe. '. '. O. (Anm. 4). 
90 . Anlrlg der Abgeordneten ... und der Fraktion der SPD zur Nichtigkeit der Enucheidungtn der .Is 

.Volk,gerichtshof, und .Sondergerich.e< bezeichneten Werkzeuge des nltion.lsozi.l"ti,chen UnrechlS­
regimes. 
Der Deutsche Bundesug betrachtet die von der ~s .Vo[ksgeriehuhof. bezeichneten 'nsUlul;on .usge­
sprochenen Entscheidungen als von Anlang 10 nichtig. 
Ocr Deul$che Bundesug lorden die Bundtsregitrung .uf. die sich d ... u$ ergebenen Maßnlhmen Un­
venüglieh in die Wege zu leiten und dem Deulichtn Bundestag bis ,um J I . '>. 1983 eineo .bsch[icßen­
deo Bericht vor2ulegen . 
Die Bundesregierung wird weilerhin .ufgofordert .. in dem vorzu[Cj;ellden B"richl ~ur Frage der Nich­
tigkeit der Entscheidungen .lIn unoer der n~lionaJsozi.liSlischen Herr5chai. durch die Verordnungen 
"om > I. M~t""L , ')3 l und f . Februar 1')}6 geschailenen poli.ischen Sondergerichte Stellung "Zu nehmen und 
.benfalls die erforderlichen Maßnahmen 7.U ergreilen." 
Die Begrundune 'Nt~t sich .uf die Nichtigkeit der Ent:«hcidungcn dt-s VolksGH und verbngt "ine 
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Sondergerichte wird sich ablesen lassen, ob die von der Justiz konstruierte Komi­
nuitär durchbrochen werden und ob sich der Gesetzgeber zu einer auch rechclicn 
wirksamen generellen Ehrenrettung der Opfer des Nationalsozialismus durchringen 
kann" . 

""'chlSt.aLSächliche Auf:.rbeimng der EnLScheidung.praxis. der SondorsetichLe. Zi,. n,ch FR v. 8. ,t. 
198,. Weber/Engel, 3. 3. 0., geh, dieser Antrlg 1:U weil, ,wo,l os moglich erscheinl, daß Urteile aus der 
An.larngs~it d.,. VoJksgerich15hofs im EinHlfall keineswegs gegen das elhische Minimum ve,""oß~n ... ' 
(S. 19~) 

9' Beihulig ~önnte JeT Bundcsl.g d"",i, .uch einc irriütrcnde Pressemeldung widerlegen. Die Südd, "Ui'g. 
berichte,e am 7.1. '98J' . D,. deuLSchen Behörden hatten ihr D..,interessc an (dem Gest.po-Chef) 
Barbi~ bekundeI, wie in Pu;. vcrl~ulel, unter anderem auch im Hinblick auf die bevont<hendcn Bun­
destagsw>lJlen.« (5, ~) 

EINMALIGE CHANCE 
Gesucht: 

JURIST 
der in zusammenarbeit roit didaktik-expenen Und eytl psychologen wege 
sucht nachzuweisen, dass man als student durch die ignoranz des lehrkörpers 
auf didaklischem und psychologischem gebiet - und die daraus resullierenden 
negativen folgen für lebrvcranstaltungen und prüfungen - in seinen rechten 
verletzt ist. 

JURIST 
zur beratung (ggf verrreiung) im läglichen ärger gegen hochschulverwalrung 
und -lehrkörper. Geplant ist eine mehrjährige zusammenarbeit. 
Wichlig iSI, dass Sie dies nicht als irgendeinen zufallsjob auffassen, sondern 
als lohnende aufgabe, die auch zu einiger publizitäl führen könnte. Genuines 
interesse an der sache wäre also voraussetzung. 
Fühlen Sie sich angesprochen, oder kennen Sie geeignete kollegen? Dann 
höre ich gerne von Ihnen. Über die bezahlung werden wir uns einigen. Zu­
schriften unler 2530 an Nomos Verlagsgesellschafl, Baden-Baden. 

16J 
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